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Vers. 5, GW, 28.01.2026 

KURZANLEITUNG  

Jahresabschlüsse Firmenbuch ERV-Jab 4.0 

 Allgemeine Einführung und Überblick  

Ab 01.01.2026 ist FinanzOnline nicht mehr als Kommunikationsweg für die Einreichung von Jahresab-

schlüssen beim Firmenbuchgericht zulässig. Jahresabschlüsse und Anhänge, die in der neuen Struktur Jab 

4.0 erstellt wurden, können somit nicht mehr über FinanzOnline eingereicht werden, sondern ausschließ-

lich über JustizOnline oder direkt beim Firmenbuchgericht über den elektronischen Rechtsverkehr (ERV).  

Unterlagen, die in einer früheren Strukturversion (etwa JAb 3.32) erstellt wurden, mussten bis zum 

31.12.2025 über FinanzOnline übermittelt werden.  

Im RZL Bilanzierungsprogramm können Sie die Einreichungen mithilfe des webERV-Service von MANZ wei-

terhin sicher, effizient und fristgerecht durchführen. 

 

WICHTIGER HINWEIS  

Verwenden Sie bereits MANZ, so ist es notwendig ab der Version 2.25.8 die Zugänge neu, wie unter 

Punkt 2 beschrieben einzutragen, da die Zertifikate im Windows Zertifikatsspeicher nicht mehr genutzt 

werden können. 

 

 

Für die neue Struktur JAb 4.0 stellen wir Ihnen den neuen RZL Musterkontenplan Nr. 26 zur Verfügung. 

Nach einmaliger Installation des Musterkontenplans Nr. 26 in der ZMV kann dieser auf die jeweiligen Klien-

ten überspielt werden.  

 

 



 

 Der neue Kanzleikontenplan Nr. 26  

Angepasst an die neue Struktur von JAb 4.0 stellt RZL den neuen Musterkontenplan Nr. 26 zu Verfügung. 

2.1 Installation des Kanzleikontenplans Nr. 26 

Damit der Kanzleikontenplan Nr. 26 im Bilanzierungsprogramm zur Verfügung steht, muss dieser zunächst 

in der Zentralen Mandantenverwaltung (ZMV) unter Allgemeine Dateien / Installieren im Reiter Kontenpläne 

installiert werden. 

 

WICHTIGER HINWEIS 

Bevor der neue Kanzleikontenplan Nr. 26 auf einen bestehenden Klienten überspielt wird, sichern 

Sie Ihren Datenbestand über Klient / Verwaltung / Sichern.  

  



 

2.2 Kanzleikontenplan Nr. 26 auf Klienten überspielen  

Wählen Sie unter Klient / Kanzlei / Kontenpläne den Kanzleikontenplan Nr. 26, geben Sie die Klientennum-

mer ein und klicken Sie auf „Ausführen“. 

 

Im nächsten Dialogbildschirm wählen Sie die Option „Kontoplan an ERV-JAb anpassen“. Dadurch werden 

automatisch die Optionen Bilanz- und GuV Gliederung, Vorspalten, Formeln UGB-Form 3 sowie die Opti-

onen bisherige Daten löschen gesetzt. 

 

  



 

 

HINWEIS 

Die automatisch gesetzten Optionen sollten nicht geändert werden, da ansonsten nicht alle erforderli-

chen Änderungen vorgenommen werden. 

 

Nach dem Klick auf den Button „Überspielen“ erscheint ein Hinweis, der erläutert, welche Änderungen 

durch die Option „Kontenplan an ERV-Jab anpassen“ beim ausgewählten Klienten vorgenommen werden. 

 

Über die Schaltfläche „Weiter“ gelangen Sie zum Umstiegs-Assistenten. Der Umstiegs-Assistent unterstützt 

Sie dabei, die bisherigen Gliederungen durch die neuen Gliederungen zu ersetzen. 

Der Umstiegs-Assistent zeigt links die bisherige und rechts die neue Gliederung vom Kanzleikontenplan Nr. 

26 an. 

 

Im oberen Bereich können Sie mit den Optionen „Bilanz-Gliederung des Klienten“ bzw. „GuV-Gliederung 

des Klienten“ auswählen, ob die Bilanz-Gliederung oder die GuV-Gliederung des Klienten angezeigt wer-

den soll. 

 

Außerdem besteht die Möglichkeit, identische Gliederungen oder Gliederungen ohne Zuordnung anzei-

gen zu lassen.  

 

Wenn Sie im linken Bildschirm eine Gliederung auswählen, wird im rechten Bildschirm automatisch eine 

passende neue Gliederung hervorgehoben. 

 

Im unteren Bereich sehen Sie im Feld „Nummer“, die Nummer der bestehenden Gliederung.  

Im Feld „Nr. im KKP“ wird die mögliche neue Nummer angezeigt. 

Das Programm sucht selbstständig die Übereinstimmung der Gliederungstexte und wählt so die neue Glie-

derung aus.  

 

Wird im Feld „Nr. im KKP“ eine Gliederungsnummer angezeigt, die nicht Ihren Erwartungen entspricht, 

können Sie mit der F3-Taste oder der Schaltfläche „Suche fortsetzen“, die Suche nach einer geeigneteren 

Gliederung fortsetzen. Dies kann vor allem bei „davon Posten“ notwendig sein, da der Gliederungstext die-

ser davon Posten immer gleich ist, entscheidend ist die darüberstehende Einzelposition.  

 

  



 

Manuelle Änderungen werden in der Spalte „Abw.“ mit einem X gekennzeichnet. In der Spalte „Nr. im KKP“ 

wird die neue Gliederungsnummer des Kanzleikontenplans Nr. 26 angezeigt. 

 

Sofern eine eindeutige Zuordnung der neuen Gliederung durch das Programm möglich ist, wird diese auto-

matisch in die Spalte „Nr. im KKP“ eingetragen. Diese neuen Gliederungsnummern müssen Sie grundsätz-

lich nicht mehr manuell durchbestätigen.  

 

 

 

Wird eine bisherige Gliederung ausgewählt und dazu keine passende neue Gliederung gefunden, erscheint 

im Feld „Nr. im KKP“ kein Eintrag (0). Dies ist dann der Fall, wenn kein ähnlicher Gliederungstext gefunden 

wird, d.h. es wurde keine Übereinstimmung des Gliederungstextes bzw. der Schreibweise gefunden. 

 

In diesem Fall springt das Programm im Kanzleikontenplan Nr. 26 in die Nähe des Nummernbereichs der 

bisherigen Gliederung, um die Suche nach der neuen Gliederung zu erleichtern. 

 



 

 

Die Schaltfläche „Suche fortsetzen“ liefert in diesem Fall keine Ergebnisse.  

 

Die Gliederung muss daher auf der rechten Seite (Kanzleikontenplan Nr. 26) manuell ausgewählt werden. 

Klicken Sie im rechten Fenster auf die neue passende Gliederung, wird die neue Nummer automatisch im 

Feld „NR. im KKP“ eingetragen. Mit der Schaltfläche „Nr. Speichern“ wird die neue Nummer anschließend 

gespeichert.  

Alternativ können Sie mit einem Doppelklick auf die entsprechende neue Nummer im KKP 26 klicken und 

die ENTER-Taste vom Nummernblock drücken, damit die neue Gliederung gespeichert wird.  

 

HINWEIS  

Wichtig ist, dass jeder Einzelposition und Unterposition eine entsprechende neue Gliederung zugeordnet 

wird. Bei Überschriften (G, K, M, S) müssen Sie nicht zwingend eine neue Gliederung zuordnen, da Über-

schriften ohnehin bei keinem Konto hinterlegt sein können. 



 

  

In der Spalte „Abw.“ erscheint anschließend ein X und in der Spalte „Nr. im KKP“ wird die neue Gliede-

rungsnummer vom Kanzleikontenplan Nr. 26 angezeigt. 

 

  



 

Die Vorgehensweise ist bei der GuV-Gliederung des Klienten identisch. Auch hier vergleicht das Programm 

die Gliederungstexte bzw. Schreibweise der bisherigen Gliederung mit denen der neuen Gliederung und 

ordnet bei eindeutiger Übereinstimmung automatisch die neue Gliederungsnummer zu. 

Sofern keine eindeutige Zuordnung möglich ist, muss die neue Gliederung im Kanzleikontenplan Nr. 26 

manuell vorgenommen werden. Das Programm unterstützt Sie dabei, indem es nach ähnlichen Gliede-

rungstexten sucht und einen Vorschlag gibt. Wird kein ähnlicher Text gefunden, ist die passende neue 

Gliederung im KKP 26 manuell auszuwählen und zuzuordnen.  

 

  



 

Wurden alle Bilanz- und GuV-Gliederungen korrekt zugeordnet, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“. 

Sollten noch Gliederungen nicht zugeordnet sein, erscheint nach dem Klick auf „Weiter“ folgender Hinweis: 

 

Mit der Schaltfläche „Zurück“ können Sie die fehlenden Zuordnungen vervollständigen.  

Über die Schaltfläche „Weiter“ werden die im Hinweis beschriebenen Änderungen durchgeführt.  

 

Anschließend öffnet sich folgendes Fenster, um die Änderungen zu speichern: 

 

In diesem Fenster können Sie die Änderungen speichern. Wir empfehlen, die Änderungen – also die Zuord-

nung zu den neuen Gliederungen - in einem neuen Kontenplan zu speichern. Diesen neuen Kontenplan 

können Sie anschließend auf alle Klienten mit derselben Rechtsform wie der aktuell bearbeitete Klient über-

spielen. Dadurch entfällt die manuelle Anpassung der bisherigen Gliederungen an die neuen Gliederungen 

bei jedem einzelnen Klienten. 

 

HINWEIS 

Die Änderungen können nicht gedruckt werden. Diese werden im Hintergrund im Programm gespei-

chert. 

 

  



 

2.3 Gespeicherten Kontenplan auf weitere Klienten überspielen 

Um den neu abgespeicherten Kontenplan mit den Änderungen auf einen anderen Klienten derselben 

Rechtsform zu überspielen, wählen Sie erneut Klient / Kanzlei / Kontenpläne.  

Wählen Sie den neu abgespeicherten Kanzleikontenplan aus sowie den entsprechenden Klienten. Wählen 

Sie erneut die Option „Kontenplan an ERV-JAb anpassen“. 

Die Liste der Gliederungen ohne Zuordnung ist nun leer. In diesem Fall müssen Sie keine manuelle Ände-

rungen mehr vornehmen.  

 

Klicken Sie auf „Weiter“, um den Kanzleikontenplan zu überspielen.  

Bei der Abfrage, ob die Änderungen gespeichert werden sollen, wählen Sie „Nicht speichern“, da die Ände-

rungen bereits in einem neuen Kontenplan gesichert wurden. Es ist nicht notwendig, die Änderungen noch-

mals in einem neuen Kontenplan zu speichern.  

 

  



 

2.4 Übernahme geänderter Gliederungen in die FIBU 

 

Nach dem Sie die Gliederungen und Kontohinterlegungen in der Bilanz abgeändert haben, empfehlen wir 

diese auch in die FIBU zu übernehmen. Diesen Schritt können Sie am besten über den Menüpunkt Bearbei-

ten / Anpassen / RÄG 2014 im Bilanzprogramm (im zu bilanzierenden Wirtschaftsjahr) durchführen.  

Wählen Sie dazu den entsprechenden Klienten mittels Häkchen aus und klicken Sie auf „Durchführen“. 

 

Nach der Aktualisierung der Gliederungen und Kontohinterlegungen erscheint folgender Hinweis:  

 

In der FIBU sind nun in den Kontostammdaten die neuen Gliederungen hinterlegt. 

   



 

 ERV-JAb Erstellung und Übermittlung  

3.1 Erstellung der JAb Datei  

Über Bearbeiten / ERV-JAb (Jahresabschluss Firmenbuch) / Erstellung JAb-Datei kommen Sie zum neuen 

Dialogbildschirm der Erstellung.  

Im ersten und zweiten Reiter befinden sich die Allgemeinen Daten.  

 

HINWEIS  

Beachten Sie bitte, dass die Anlage 2 (Stamm / Weitere Stammdaten / Anlage 2) nur übermittelt wird, 

wenn die Jahresabschlussart Auszug aus der Bilanz (Anlage 1,2) gewählt wird. Wird freiwillig bei einer 

kleinst oder klein die Bilanz und GuV eingereicht (Jahresabschlussart Bilanz/GuV), ist die Anlage 2 nicht 

vorgesehen und wird daher auch nicht übermittelt.  



 

 

HINWEIS 

Die Option „Übereinstimmung mit dem Original“ ist Voraussetzung für die Erstellung der ERV-JAb Datei. 

 

Im Register Statistik können nach Eingabe einer Jahreszahl im Feld Jahr die Anzahl der Mitarbeiter und die 

Umsatzerlöse angegeben werden. Die statistischen Daten werden übermittelt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Im Reiter Personen sind die aufstellenden Personen angeführt. Über die Schaltfläche aufst. Personen kön-

nen Sie die Stammdaten der Personen ändern bzw. anlegen.  

 

 

In den Reitern Anhang 1, Anhang 2 und Anhang 3 können Unterlagen wie zum Beispiel Lagebericht, Be-

schluss und Ergebnisverwendung, Bestätigungsvermerk usw. für die Übermittlung hinterlegt werden.  

 

  



 

Haben Sie alle Eingaben vorgenommen, prüfen Sie im Registerblatt „Allgemeine Daten 2“, ob die Überein-

stimmung mit dem Original bestätigt wurde. Dies ist eine Voraussetzung für die Erstellung des ERV-JAb. 

Klicken Sie anschließend auf den Button Erstellen und Bestätigen Sie den Hinweis mit OK. 

  

 

HINWEIS 

Beachten Sie, dass Anhänge ab der ERV-Jab Version 4 - mit Ausnahme von Anhang im Registerblatt An-

hang 1 - bei der Erstellung nicht mehr angezeigt werden, da diese erst bei der Übermittlung an das Fir-

menbuch übertragen werden. Ist im offenzulegenden Anhang (Stamm / Weitere Stammdaten / Anlage 

2) mindestens ein Punkt befüllt, werden alle Punkte visualisiert, auch jene, die nicht befüllt sind. Über-

mittelt werden allerdings nur jene Punkte, die befüllt worden sind. Wird in Anlage 2 kein einziger Punkt 

befüllt, wird der offenzulegende Anhang nicht visualisiert. 

 

 

3.1.1 Weitere Eingaben für die Erstellung  

Unter Stamm / Weitere Stammdaten / Aufstellende Personen können jene Personen eingetragen werden, 

die als Geschäftsführer, Vorstandvorsitzender, Aufsichtsrat, Aufsichtsratsvorsitzender und Stv. Aufsichts-

ratsvorsitzender auftreten.   

 

Unter Stamm / Weitere Stammdaten / Anlage 2  ist der offenzulegende Anhang enthalten.  



 

  



 

3.2 Übermittlung  

Über Bearbeiten / ERV-JAb (Jahresabschluss Firmenbuch) / Übermittlung können Sie den Jahresabschluss 

wie gewohnt übermitteln.  

 

Vor dem Senden wählen Sie die Art der Einreichung (z.B. Erstvorlage, Berichtigung, Liquidationsschlussbi-

lanz) aus. Die Einstellungen und Anhänge können hier vor dem Senden nochmals überprüft werden. 

 

 

  



 

 

HINWEIS  

Über Bearbeiten / ERV-JAb (Jahresabschluss Firmenbuch) / WebERV Nachrichten können die Nachrichten 

des geöffneten Klienten eingesehen werden.  

 

Über Bearbeiten / ERV-JAb / Export kann die JAb-Datei als xml-Datei exportiert werden.  

Wählen Sie zunächst die Schaltfläche mit den drei Punkten aus, um einen Speicherort festzulegen. Anschlie-

ßend können Sie die JAb-Datei über die Schaltfläche „Exportieren“ exportieren. 

 

  



 

 

 ERV-JAb Status und Nachrichtenabruf über 

das RZL KIS 

4.1 WEBERV Nachrichten im Bilanzprogramm 

Nach erfolgreicher Übermittlung können Sie über den Menüpunkt Klient / elektronische Übermittlung / We-

bERV Nachrichten den Status der Übermittlung einsehen. Dort sehen Sie, welche Dokumente mitgesendet 

wurden, das Datum der Einreichung, wer die Übermittlung durchgeführt hat und welche Klienten übermit-

telt wurden. 

 

 

Unter Bearbeiten / ERV-JAb (Jahresabschluss Firmenbuch) / WebERV Nachrichten kann der Status der Über-

mittlung für den geöffneten Klienten eingesehen werden.  

 

 Die Nachricht gilt offiziell als eingebracht. 

 
Die Nachricht wurde bei Manz hochgeladen, es ist allerdings noch nicht bestätigt, 

dass die Nachricht beim Firmenbuchgericht angekommen ist.  

 Die Nachricht konnte nicht bei Manz hochgeladen werden.  

 



 

Im Reiter Eingang (Zustellungen) können die empfangenen Nachrichten für alle Klienten angesehen wer-

den. Klientenspezifische Nachrichten können Sie über Bearbeiten / ERV-JAb (Jahresabschluss Firmenbuch) / 

WebERV Nachrichten einsehen.  

 

Die Klientenzuordnung erfolgt aufgrund der FB-Nummer. Ist bei einer Nachricht kein Klient zugeordnet, 

wird das Admin Kennwort abgefragt, sofern eines hinterlegt wurde. Ohne Eingabe des richtigen Kennworts 

werden die Details der Nachrichten nicht angezeigt.  

 

HINWEIS 

Die Vergabe eines Kennwortes ist nicht zwingend. Wurde aber bei einer Nachricht kein Klient zugeord-

net, so kann diese Nachricht jeder einsehen.   

 

  



 

Ist bei einem Bilanz-Klienten ein Passwort hinterlegt, wird dieses Kennwort beim Öffnen einer WebERV 

Nachricht ebenfalls benötigt. 

 

Für eine bessere Übersicht kann die Liste der Nachrichten sortiert und gefiltert werden. 

 

Sind ungelesene Nachrichten vorhanden, werden diese „fett“ dargestellt.  

 

  



 

Durch einen Rechtsklick auf eine Spaltenüberschrift können Sie die Spalten bearbeiten, das Spaltenlayout 

zurücksetzen sowie alle Nachrichten als gelesen markieren. 

 

 

HINWEIS  

Das Berechtigungssystem aus dem RZL Board wird berücksichtigt, d.h. es werden alle Nachrichten von 

Klienten rausgefiltert, für die keine Berechtigungen gesetzt sind.  

 

Mit einem Klick auf das Bleistift-Symbol, kann der Klient geändert werden.  

 

 

  



 

Über die Schaltfläche Abrufen kann manuell auf neue WebERV Nachrichten geprüft werden.  

 

  



 

4.2 ERV-JAb Dokumente im RZL KIS  

Ab der Version 2.26.1 ist es möglich, die ERV-Dokumente auch ins RZL KIS zu importieren. Voraussetzung 

dafür sind der RZL-Dienst sowie die Dokumentenverwaltung.  

Die Konfiguration der ERV-Dokumente ist in erster Linie im RZL BOARD vorzunehmen. 

Unter Portale / webERV / Einstellungen muss ein Fallback-Klient definiert werden. Dieser stellt sicher, dass 

ERV-Nachrichten, die keinem Klienten zugeordnet werden können, nicht ungeschützt und für jeden einseh-

bar sind. Bei der Abfrage prüft der RZL Dienst in der Datenbank, ob die Firmenbuchnummer hinterlegt ist. 

Wird eine Firmenbuchnummer gefunden, ist die Zuordnung zum Klienten möglich. Nachrichten mit Klien-

tenzuordnung werden dem entsprechenden Klienten zugeordnet. Nachrichten ohne Klientenzuordnung 

werden dem Fallback Klienten zugewiesen.  

Der Fallback Klient muss nicht in der Bilanz angelegt sein. Die Sichtbarkeit dieses Fallback Klienten kann 

mittels Klientengruppen und Rollenzuordnung eingeschränkt werden.  

Wenn Sie mehrere Lizenzen bei RZL besitzen, können über den Anschriftencode (= Teilnehmercode laut 

Bilanz-Programm) mehrere Fallback-Klienten eingerichtet werden. 

Tragen Sie das gewünschte Datum ein, mit welchem die Dokumente aus dem webERV übernommen werden 

sollen. Beim Klick auf Aktivieren werden die Dokumente in das RZL KIS übernommen. 

 

HINWEIS 

Wenn nur eine einzige Lizenz vorhanden ist, erscheint das Eingabefeld für den Anschriftencode nicht. 

 

Beim Aufruf des Benachrichtigungszentrums (Glocke) können Sie erkennen, ob der Web-ERV-Abruf und der 

Web-ERV-Import erfolgreich durchgeführt wurden. Mit einem Doppelklick auf die Meldung öffnet sich das 

zugehörige Protokoll. 



 

 

HINWEIS 

Die Glocke färbt sich rot, wenn bereits ein einziger Dienst nicht korrekt ausgeführt worden ist. 

 

IM RZL KIS können Sie unter Verwaltung / Aufgabenvorlagen Aufgabenvorlagen anlegen, mit welchen auto-

matische Aufgaben beim Eingang von Nachrichten aus dem elektronischen Rechtsverkehr an den jeweilig 

zuständigen Mitarbeiter erzeugt werden.  

 

  



 

Für eine strukturierte Ablage der webERV Dokumente können Sie unter Verwaltung / Zuweisungen / we-

bERV jeweils Thema, Kategorie und Dokumentbereich für ERV Firmenbuchbeschlüsse und sonstige ERV 

Nachrichten festlegen. 

 

Mit den von Ihnen vorgenommenen Einstellungen sind die ERV-Dokumente in der Dokumentenliste sichtbar 

(Kanzlei / Dokumente). 

 


